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CH-73C Nutzungsplanung

(kommunal)

SR 700 Art. 14, 26

SAR 713.100 §§ 13–15a

ARE

(ARE)

x x A x

CH-145 Lärmempfindlichkeitsstufen

(in Nutzungszonen)

SR 814.41 Art. 43

SAR 915.712 § 4

ARE

(BAFU)

x x A x

AG-31 Nutzungsplanung (kommu-

nal), Erweiterungen nach

Kantonsrecht

SAR 713.100 §§ 13–15a ARE x A x

AG-33 Erschliessungspläne SAR 713.100 §§ 16–17

SAR 713.121 §§ 5–7

ARE x A x

AG-34 Gestaltungspläne SAR 713.100 § 21

SAR 713.121 § 8

ARE x A x
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Stellenwert der technischen Richtlinien und der entstammten Dokumente

Die technischen Richtlinien richten sich an Behörden und Fachleute des Kantons und der Gemein-
den und an private Planungsbüros, welche sich mit der Bearbeitung von Geodaten im Bereich der
Nutzungsplanung befassen. Sie beschreiben das Datenmodell, die Anforderungen an die Qualität
der digitalen Nutzungsplandaten und das Vorgehen für den Datenaustausch.

Die technischen Richtlinien zur Datenaufbereitung und -lieferung sowie das dazugehörende Daten-
model (INTERLIS 2) und die geltende Zonensystematik wurden am 23. Oktober 2017 durch den De-
partementsvorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) verabschiedet und gelten
im Sinne von §15 BauV als verbindliche Richtlinien. Sie sind somit für die kommunalen und kantona-
len Stellen verbindlich.

Die Richtlinien bezwecken, dass alle Gemeinden im Kanton Aargau ihre Geodaten der Nutzungspla-
nung mit Hilfe des festgelegten Datenmodells standardisieren und damit effizient erfassen und aus-
tauschen. Die Geodaten sollen in einer verlässlichen Qualität für eine breite Nutzung bereitstehen
(Gemeinden, Planende, Öffentlichkeit, kantonale Fachstellen usw.). Generell ist dem heutigen Stan-
dard nachzukommen. Die Abteilung Raumentwicklung übernimmt die laufende fachliche und techni-
sche Aktualisierung der Richtlinie und des Datenmodells.

Änderungsnachweis

Version Datum Bemerkungen Beschrieb

1.0 05.09.2017 Entwurf

1.1 23.10.2017 Genehmigung durch den DV BVU an der DKB

1.2 13.02.2018 Schlussredaktion, Fertigstellung Darstellungsmodell

1.3 30.01.2019 Modelländerungen

1.4 30.5.2020 Modelländerungen und -Konkretisierungen

1.5 29.3.2022
Modelländerungen, Neuformulierung Kapitel Gewässer und Gewässerraumbe-

stimmungen

1.6 29.11.2022
Kapitel Gewässer und Gewässerraumbestimmungen: letzte Angleichungen an

die Arbeitshilfe zum Thema GWR der Abteilung Landschaft und Gewässer

1.7 8.12.2022
Kapitel Gewässer und Gewässerraumbestimmungen: Wording (Rückmeldung

Kreisplaner)

1.8 21.6.2023 Modelländerungen
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1. Ausgangslage und gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden sind laut eidgenössischem und kantonalem Raumplanungsrecht beauftragt, über ihr
Gemeindegebiet die Nutzungsplanung (Ortsplanung) zu erstellen. Diese umfasst gemäss den Vorga-
ben des kantonalen Baugesetzes die Zonenpläne (Bauzonenplan, Kulturlandplan) und die zugehöri-
gen Vorschriften (Bau- und Nutzungsordnung, BNO). Sie regeln die zulässige Nutzung des Bodens
eigentümerverbindlich und parzellenscharf.

1.1 Zweck der Dokumentation

Die vorliegenden Richtlinien beschreiben den Ablauf der digitalen Bearbeitung der Nutzungsplanung
(Kapitel 2), definieren den Inhalt, die Struktur und das Format der an den Kanton zu liefernden digita-
len Daten der Nutzungsplanung (Kapitel 3, 4, 5 und 6) sowie die Qualitätsanforderungen für die digi-
tale Bearbeitung der Daten. Im Anhang der Dokumentation sind das Darstellungsmodell und das
konzeptionelle Datenmodell in INTERLIS erwähnt, diese sind in separaten Dokumenten verfügbar.

Die Dokumentation richtet sich an Behörden, Fachleute des Kantons und der Gemeinden und an pri-
vate Planungsbüros und GIS-Dienstleister, welche sich mit der Bearbeitung von Geodaten im Be-
reich der Nutzungsplanung befassen.

Die Dokumentation berücksichtigt die Anforderungen des neuen Geoinformationsrechts und die mini-
malen Geodatenmodelle im Bereich Nutzungsplanung, welche das Bundesamt für Raumentwicklung
(ARE-CH) als zuständige Fachstelle des Bundes vorgibt (Art. 9 Verordnung über Geoinformation
(Geoinformationsverordnung, GeoIV1) vom 21. Mai 2008).

Geodaten sollten zwar für die Erstellung des Nutzungsplanes (Papierplan) als Grundlage verwendet
werden, die vorliegenden Richtlinien geben aber keine weiteren Anleitungen für die Erstellung des
Papierplanes. Ebenso wenig befassen sie sich mit planerischen Fragen oder dem Gehalt einer Nut-
zungsplanung. Für generelle Angaben und Erläuterungen zur Erstellung und zum Ablauf der allge-
meinen Nutzungsplanung wird auf die Merkblätter auf der Website der Abteilung Raumentwicklung
des Kantons Aargau verwiesen: www.ag.ch/raumentwicklung > Dokumente zur Raumentwicklung.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Die Richtlinien stützen sich auf §§ 4 und 5 der kantonalen Geoinformationsverordnung (KGeoIV) und
beschränken sich auf jene Vorgaben, die für einen effizienten und technisch einwandfreien Daten-
austausch notwendig sind. Als "technische Richtlinien" im Sinne von § 15 BauV sind sie für die kan-
tonalen und kommunalen Stellen bindend. Weitere wichtige Rechtsgrundlagen umfassen:

Fachliche Rechtsgrundlagen:

• Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG, SR 700)
• Raumplanungsverordnung (RPV, SR 700.1)
• Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG, SAR 713.100)
• Bauverordnung (BauV, SAR 713.121)

Rechtsgrundlagen Geoinformation:

• Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62)
• Bundesverordnung über Geoinformation (GeoIV, SR 510.620)
• Kantonales Geoinformationsgesetz (KGeoIG, SAR 740.100)
• Kantonale Geoinformationsverordnung (KGeoIV, SAR 740.111)

1 SR 510.620

http://www.ag.ch/raumentwicklung
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1.3 Fachliche Grundlagen (Modell-Landschaft)

Die Abbildung der Nutzungspläne im Geografischen Informationssystem GIS führt zu sehr grossen
Datenmengen. Der Umgang mit diesen Daten (zum Beispiel Kartendarstellungen, Auswertungen)
und deren Bewirtschaftung (zum Beispiel Austausch, Nachführung) setzen voraus, dass die Geoda-
ten mittels Modellen in einer einheitlichen Struktur und Systematik aufgebaut und geordnet werden.

Auf Bundes- und Kantonsebene liegen den Bedürfnissen entsprechend verschiedene Modelle vor.
Der Datenaustausch zwischen den Ebenen erfolgt über Schnittstellenmodelle. Die verwendeten Mo-
delle sind vereinfacht wie folgt abgegrenzt und mittels Begriffen definiert:

Bundesmodell

Das Bundesmodell ist ein minimales Datenmodell, das durch das Bundesamt für Raumentwicklung
vorgegeben wird. Es erlaubt, die Geodaten der Nutzungsplanung auf Stufe Kanton und Gemeinde
vollständig abzubilden, ist aber auf Stufe Kanton oder Gemeinde erweiterbar. Es dient den einheitli-
chen Datenlieferungen der Kantone an den Bund und zur Festlegung einer kantonsübergreifenden
minimalen Datenstruktur (zum Beispiel für die Publikation in der Nationalen Geodateninfrastruktur
NGDI).
Dokumentation Bund: Minimales Geodatenmodel Nutzungsplanung, Modelldokumentation

Kantonales Modell AG

Das kantonale Modell Aargau ist eine Erweiterung des Bundesmodells. Es umfasst das Bundesmo-
dell (mit Ausnahme von für den Kanton Aargau nicht relevanten, optionalen Feldern) und enthält zu-
sätzliche kantonale Modellelemente.

Schnittstellenmodell AG

Die Datenlieferung von den Gemeinden an den Kanton erfolgt über das Schnittstellenmodell AG.
Das Schnittstellenmodell AG gibt die Struktur der Geodaten vor, die bei der Datenlieferung von kom-
munalen Nutzungsplanungen an den Kanton Aargau eingehalten werden muss. In den vorliegenden
Richtlinien wird dieses Modell beschrieben.

Das Schnittstellenmodell AG stellt den Gemeinden in der Klasse Typ_GDE_[..] den nötigen Freiraum
für die kommunale Nutzungsplanung bereit (Attribute GDEBez, GDECode, GDEAbk, GDEZweck,
GDEVerb). Es liegt in der Kompetenz der Gemeinde, die zulässige Nutzung und Überbauung jeder
Zone rechtsverbindlich zu definieren und die Anzahl Zonentypen zu bestimmen. Die Gemeinde be-
ziehungsweise die Planungsbüros stellen jedoch sicher, dass die kommunalen Zonentypen mit den
übergeordneten Plänen und Vorschriften übereinstimmen und den kantonalen Zonentypen (KTCode)
ordnungsgemäss zugewiesen werden.

1.4 Modellbestandteile

Bei den Datenmodellen der Nutzungsplanung sind sowohl die Struktur, als auch die Zonensystema-
tik (siehe separates Dokument) der Geodaten von Bedeutung. Beide werden daher für das Schnitt-
stellenmodell in diesen Richtlinien ausführlich behandelt:

• Die Struktur gibt vor, welche Objekte in den Daten vorhanden sind und in welcher Beziehung die
einzelnen Objekte des Modells zueinander stehen (Kapitel 3.1 und 3.4).

• Die Zonensystematik ist eine mehrstufige Codeliste, in der die vorkommenden Nutzungen auf
Stufe Bund, Kanton und Gemeinde aufgeführt sind (Kapitel 3.1).

https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/grundlagen-und-daten/minimale-geodatenmodelle/nutzungsplanung.html
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2. Ablauf der digitalen Bearbeitung der Nutzungsplanung

Es werden an dieser Stelle nur die Arbeitsschritte beschrieben, die sich auf die digitale Erarbeitung
und Lieferung der Daten der Nutzungsplanung beziehen und damit Bestandteil der technischen
Richtlinie sind. Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen die Datenflüsse und Tabelle 1 gibt eine Über-
sicht über den Ablauf der digitalen Datenbearbeitung.

Abbildung 1: Datenflüsse während dem Nutzungsplanverfahren

Die digitalen Daten wie auch der Papierplan sind erstmals mit der Vorprüfung, später für die Geneh-
migung der kantonalen Fachstelle (Abteilung Raumentwicklung, BVU ARE) einzureichen. Dabei ist
eine lückenlose Übereinstimmung der digitalen Nutzungsplandaten mit den Beschlussdokumenten
zentral. Die kantonale Fachstelle wird nach Eingang der Unterlagen die digitalen Nutzungsplandaten
in technischer und inhaltlicher Hinsicht und auf ihre Vollständigkeit abschliessend überprüfen (paral-
lel zur Vorprüfung nach §§ 23 ff. BauG). Damit kann die Datenqualität frühzeitig auf Konsistenz und
Übereinstimmung mit dem Geodatenmodell verifiziert werden. Allfällige Differenzen werden dem zu-
ständigen der Gemeinde und dem Planungsbüro im Prüfbericht Geodaten rückgemeldet. Nach der
Genehmigung (Regierungsrat/ Grosser Rat) werden die Daten in das Geografische Informationssy-
stem des Kantons Aargau (AGIS) aufgenommen und bei Eintritt der Rechtskraft schnellstmöglich
aufgeschaltet. Damit ist eine zeitnahe und dem Rechtszustand der Nutzungsplanung entsprechende
Aktualisierung der Geobasisdatensätze gewährleistet.
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Abbildung 2: Datenflüsse im Ablauf der digitalen Datenbearbeitung
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